Muster

Genehmigtes Kapital bei einer GmbH
- Schaffung -

Anmeldung:

UR.Nr.


/2010
An das 

Amtsgericht Charlottenburg

- Handelsregister -

HRB 123 456

Firma: X-GmbH
Wir, die unterzeichnenden A und B als gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer
 der ... GmbH überreichen:

1. Ausfertigung der notariellen Verhandlung betreffend die Gesellschafterversammlung vom ... 2009 (UR-Nr. …/2009 des beglaubigenden Notars), aus der sich die Ermächtigung der Geschäftsführung zur Durchführung einer zukünftigen Kapitalerhöhung ergibt (Schaffung eines genehmigten Kapitals), 

2.
ein Exemplar des aktuellen Gesellschaftsvertrages in vollständigem Wortlaut und mit Notarbescheinigung nach § 54 Absatz 1 Satz 2 GmbHG 

und melden an was folgt:

Es besteht ein genehmigtes Kapital 2009/I in Höhe von 15.000 EUR.

Die Gesellschafterversammlung vom … 2009 hat beschlossen, die Überschrift zu § 3 des Gesellschaftsvertrages zu ändern in „§ 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile, Genehmigtes Kapital), sowie zu ergänzen um die Absätze 3 und 4 wie folgt:

„3.
Die Geschäftsführung wird ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum … einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 15.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). 

Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Gesellschafter auszuschließen. Über die Durchführung der Kapitalerhöhung, insbesondere die Bedingungen der Ausgabe der neuen Geschäftsanteile entscheidet die Geschäftsführung.
4.
Die Geschäftsführung ist befugt, im Falle der vollständigen oder teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) entsprechend zu ändern.“

Unterschriften von A und B

(Es folgt ggf. Vollzugsvollmacht und Beglaubigungsvermerk)

Notarielle Urkunde:

UR.Nr.

/2010
… Urkundenkopf und Standardeingangsformulierung…

erschienen:

1.
X, ….

2.
Y, …

(Vorbefassungsvermerk)

Der Erschienenen erklärten:

Wir sind die alleinigen Gesellschafter der X-GmbH mit Sitz in Berlin und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 123 456. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 EUR und ist eingeteilt in Geschäftsanteile wie folgt:

X 15.000 Geschäftsanteile im Nennwert von je 1 EUR mit den lfd. Nrn. 1 bis 15.000

Y.. 15.000 Geschäftsanteile im Nennwert von je 1 EUR mit den lfd. Nrn. 15.001 bis 30.000.

Die Geschäftsanteile sind zu je ½ eingezahlt.

Wir beabsichtigen, ein genehmigtes Kapital zu schaffen und fassen zu diesem Zweck den folgenden

Gesellschafterbeschluss:

§ 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital und Geschäftsanteile) wird wie folgt geändert:

1.
Die Überschrift lautet nunmehr:

§ 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile, Genehmigtes Kapital)

2.
Die Bestimmung wird um Absätze 3 und 4 wie folgt ergänzt:
„3.
Die Geschäftsführung wird ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum …
 einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage
 um bis zu 15.000 EUR
 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). 

Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Gesellschafter auszuschließen. Über die Durchführung der Kapitalerhöhung, insbesondere die Bedingungen der Ausgabe der neuen Geschäftsanteile entscheidet die Geschäftsführung.
4.
Die Geschäftsführung ist befugt, im Falle der vollständigen oder teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) entsprechend zu ändern.“
Hinweise

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass

(…)

Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten Ausfertigungen:

-
die Erschienen,

-
die Gesellschaft

Beglaubigte Abschriften erhalten:

-
das Registergericht (elektronische begl. Abschrift),

-
das zuständige Finanzamt für Körperschaften,
Das Protokoll nebst Anlage wurde den Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

� 	Anmeldung durch Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Anzahl (§ 78 GmbHG) 


� 	Dieses wird in Spalte 6 b des Registerblatts eingetragen (§ 10 GmbHG i.d.F. des ARUG)


� 	Es besteht eine aus 3 Personen bestehende Geschäftsführung; nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages und der konkreten Ausgestaltung der Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft mindestens 2 Geschäftsführer die Gesellschaft gemeinschaftlich.


� 	Maximal 5 Jahre, berechnet ab Eintragung des Beschlusses (§ 55a Abs. 2 GmbHG)


� 	Sacheinlagen sind nur zulässig, wenn dies die Ermächtigung ausdrücklich vorsieht (§ 55a Abs. 3 GmbHG).


� 	Maximal um 50% des zur Zeit der Ermächtigung vorhandenen Stammkapitals (§ 55a Abs. 1 Satz 2 GmbHG).
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